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\ ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAt~~O:~jf(i 
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Hien 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

BA-5411 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Er­
langung studienrichtungsbezogener Studien­
berechtigungen - STELLUNGNAHME 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 314 
Datum 

16.2.1984 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare se~ner 

Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzenwurf zur gefälligen 

Information. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien· Telex 301690 
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Ö STE f-1 Ft Eie HIS eHE RAR BEI T ER KA M 1\1 E R TA G 
..... ' . 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft. und Forsch1.ll (I 

Minori~cnplatz 5 
1&L4 __ vLt.9n 

- - r 

GZ 234.000/130-8/83 BA-Dr.Ne-5411 1984-02-13 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Er­
lan~l\1 nq st udienr ichtunq :~ll('~·.O(1CnCr St ud:i en--
!~Q_l.:.s~~'.J\_L5_mlI-,-ggD_::::._l?'1'ELJ}.tl\;( :~l\.I;HJ_·: _. ____ , __ ,, ___ _ 

Der Öf::t.crreichische Arbei ter'karnmcrt:ug begrüßt den vorl iC<jcnden 

Gesetzentwurf, da er in seinen grundlegenden Bestimmungen den 

Vorr;tcllungen entspricht, die in den Seminaren "Universität 

und Er\'/achsenenbilc1ung" und in der Enquete in der Kammer für 

Arbeiter und Angestellte für Wien im Jahre 1982 erarbeitet 

wurden. 

Der Zugang zu den Universi.täten für Erwachsene ohne Matura stellt 

einen wichtigen Bestandteil eines durchlässigen Bildungssystems 

dar. 

Neben einer möglichst 'klaren und einfach admtnistrierbaren ge­

"etzlichen Grundlage ist eine ausreichende Beratung und eine go­

zielte Vorbereitung auf die entsprechenden Prüfungen von größter 

Bedeutung. Die bisher so erfolgreiche Zusanmlenarbeit zwischen den 

Universitäten, den Einrichtungen der Erwachsenenbildung und den 

Interessenvertretungen der Arbeitnehmer sollte weiter ausgebaut 

werden. 

. /. 

I, ',. :. ;. ',". 
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Die Bereitstellung bffcntlicher Mittel fUr die'DurchfUhrung von 

Vorbereitungslehrgtingen an den Universitäten und an den Ein­

richtungen der Erwachsenenbildung ist weiterhin sicherzustcrlcn. 

Zu d(,~l einzelnen ßestimmu])cv.::m deH Gesetzentwurfes legt der 

Östcrreichisehe i\rbcite:~L tri!\\crtag folgende Ändcrungs- und Er­

gänzungsvorschläge vor: 

1. Zu § 2 - § 4 Studienberechtigung~:;kommission -- Zula.s:;ungs­

kommission 

Die vorliegende Konzeption erscheint insofern problematj.sch. als 

die Funktion der Studienbercchtigungsko~nission nicht klar de­

finiert ist und die wesentlichen Entscheidungen zu sehr im Ermessen 

des Vorsitzenden und der Einzelprüfer li.egen. 

Rs wird vorgeschlagen eine Studienberechtigungskommission einzu­

richten. deren Aufgaben vor allem im Bereich der Erstellung 

formaler und inhaltlicher Rahmenrichtlinien fUr das Zulassungs­

und Prtifungsverfahren liegen sollte. 

Die Aufgaben sollten analog zum Aufgabenkatalog der Studienkommission 

gemäß § 58 Universitäts-Organisationsgesetz aufgezählt werden. 

Von besonderer Bedeutung ist eine laufende Beobachtung des gesamten 

Verfahrens, die jedoch nur bei einer verpflichtenden Berichter­

stattung durch die Prüfer und die Universitätsverwaltung mbglich 

ist. Die Diskussion über diese Berichte sollte verbindlich als 

Aufgabe der Studienberechtigungskomrnission vorgeschrieben \..;erden. 

Die Gesamtkommission sollte mindestens einmal im Semester einbe­

rufen werden. 

Zur Durchführung des Zulassungsverfahrens sind bei Bedarf Unter­

kommissionen der Studienberecht:igungskommission einzurichten, deren 

Zusammensetzung gemäß § 4 (1) des vorliegenden Entwurfes geregel t 

werden sollte. 

Die Universitä~slehrer sollten nicht nur durch Univcrsittits­

professoren oder Universitätsdozenten, sondern auch durch 

. / . 
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Universitätsassistenten in der Studienberechtigungskommission ver­

treten werden können. 

Der Psychologe bzw. Pädagoge sollte nicht unbedingt in einem 

Dienstverhältnis zum Bunrl "-ehen, da auf diese Weise Pachlcute aus 

dem Bereich der ErwacbJ~lYllbU_dun<J von einc'r Mi t.gl icdschaft in 

der Kommission ausgeschJ ,l:.:;cn \·li.ircn. 

D(~r Vertreter der stuc1icL'-'lldcn sollte nach r-1öglichkeiL ein Ab­

solvent einer Studienberechtigungsprüfung bzw. einer Derufsreife­

prüfung sein. 

2. Zu § 5 Zulassungsvoraussetzungen 

Die Zulassungsvoraussetzungen für ausländische Bewerber sollten in 

einem eigenen Absatz zusammengefaßt werden. Dabei ist sowohl eine 

ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache als auch ein Studien­

plat:;:nachweis vorzuschn':i hen. 

Der Begriff "Erfüllun~l (:cr Schulpflicht" sollte durch "Erfüllung 

der allgemeinen Schulpflicht" ersetzt werden, um den Best,immungen 

des Schulpflichtgesetzes gerecht zu werden, die zwischen einer 

allgemeinen Schulpflicht und einer Berufsschulpflicht unterscheiden. 

Die Senkung der Altersgrenze fUr Bewerber, die fünf Jahre voll be­

rufstätig waren wird besonders positiv beurteilt. Anstelle der 

Formulierung "Berufstätigkeit in Verbindung mit dem Besuch der Be­

rufsschule" sollte die Formulierung "BerufsUj.tigkei t in einem ge­

setzlich anerkannten Lehrverhältnis oder einem diesem vergleich­

baren Ausbildungsverhältnis" vorgesehen werden. 

Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes sind einer Berufstätigkeit 

gleichzusetzen. 

Die Möglichkeit einer neuerlichen Bewerbung um die Zulassung zur 

studienberechtigungsprüfung gemtiß § 5 (4) wird ausdrücklich be­

grüßt. 

3. Zu § 6 Zulassungsverfahren 

Im Abs. (1) sollte oer Begriff "Schulpflicht" durch "allgemeine 

Schulpflicht" ersetzt werden. 

. / . 
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Sollte die Unt:erkom.rnission der StudienbQrechtigungskolTlrnis~;ion ein 

Gutachten eines Universitätslehrers fUr notwendig erachten, so 

sollte es dem Bewerber freistehen, selbst einen Gutachter zu wählen. 

Nur auf Antrag des Bewerber '; coo11 te ihm vorn Vorsitzenden der 

Untcrkonlm:i.ssion ein Gutac;l::. 't:. zugewiesen werden. 

4. Zu § 8 Prüfungsfächer 

Die Konzeption der Prüfungsfticher gemäß § 8 (1) wird positiv beur­

teilt. Die Bestimmungen gemäß § 8 (3) und § 8 (4) sollten jedoch 

entfallen, um die Wahlmöglichkeiten der Bewerber nicht einzu­

schränken. Nur so ist sichergestellt, daß die Bewerber ihre eigenen 

Vorkenntnisse und Interessen in die Beurteilung ihrer Studicr­

fähigkeit entsprechend einbringen können. 

5. Zu § 10 Prüfungsforderungon und Methoden 

Die vorgeschlugencn DCStjL:~r:u"qcn werden ~lrundsätzl ich befürwortet. 

Bei der Beurteilung schriftlicher Arbeiten sollten vor allem in­

haltliche und fachliche Kriterien maßgebend sein. 

In das Verfahren zur Festlcgung der Anforderungen in den Prüfungs­

fächern sollten auch Fachleute aus der Erwachsenenbildung mit ein­

bezogen werden. 

6. Zu § 11 Prüfungsordnung und § 12 Beurteilung und Wiederholung 

Mitglieder der Studienberechtigungskommission bzw. der zuständigen 

Unterkommission sollten ohne voranmeldung Zutritt zu den Prüfungen 

haben. 

Bei der Beurteilung der Fachprüfungen ist den Kommissicnsmitgliedern 

eine beratende Kompetenz einzuräumen. 

Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen bzw. Prüfungsteile sind 

nach einem angemessenen Zeitraum zu veröffentlichen. Den B8werbern 

ist Einsicht in die korrigierte schriftliche Arbeit zu gcwtihren . 

. /. 

/ 
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7. Zu § 13 Bc\rkundung 

Der Kandidat ~ollte von den PrUfern einen Nachweis tiber jede ab­

gelegte Fachpl:tifung erhalten. 

8. Zu § 15 Erveiterung der Sludienberechtigung 

Nach Ablegung jer ersten l~lplomprüfung sollte die studienberechtigung 

automatisch ati~ die verwandten Studienrichtungen ausgedehnt werden. 

Nach Ab~c1lluß ' ines ordentlichen studiums sollte eine generelle 

studienberecht i l un9 gegeben sein. 

9. Zu § 16 Ancrkdwung tür die StUdienbcrQchtigungBprüfung 

Dic Anrechnung~jb('~ t imrnung \-:1rd grundsätzlich sehr positiv bcur­

teilt. In eind~ut: \ , positiven nUlen sollte die Entscheidung beim 

Vorsi t.zcnden der Ul"t 'rkommission liegen. In Zwei.felsfällen sollte 

jedoch eine Entschei{1ng Ln der zuständigen Unterkommission hcrbci-

gcrlihrt wcrch,'I1. 

10. Zu § 17 l'.llcl:'l,ennutlG ~ür da:; onJcntlichc Studi\lm 

Diese Bestirnrnungen werder ebenfalls positiv beurteilt. 

11. Zu § 19 Abgeltung von 'i\~hr- und prUfungstätigkeiten 

All~Mitglieder der Studienc~rechtigungskommission sowie der Unter-

ko~is;;sionen sollten Anspruc) auf eine VergUtung für Neben-
~, 

tä~5fkei~ haben. 

12. Zu § 20 Studienförderung 

Die Regelung der studienförderu.~ wird ausdrücklich begrUßt. 

13. Zu § 21 Studienbcrechtigungslatei 

Die Anzahl der zu erhebenden Dat(n sollte auf das unbedingt er­

forderliche MaP reduziert werden~ Neben einer zentralen Auswertung 

konmlt vor allem einer raschen lo~!len Auswertung des Verfahrens 

. / . ' 
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eine große Bedeutung zu. Auf die Diskussion entsprechender Berichte 

in der Studienberechtigungskommission wurde bereits hingewiesen 

(s. Pkt. 1.). 

Die Bewerber sollten jedrr:'0it Einsicht in die über sie gespeicherten 

Daten erhalten. 

14. Zu § 22 Beirat für die Studienberechtigungsprtifung 

In den Beirat sollte auch ein Vertreter der Absolventen einer Studien­

berechtigungsprtifung bzw. Berufsreifeprtifung aufgenon~en werden. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag unterstreicht abschließend 

nochmals die bildungspolitische Bedeutung des vorliegenden Gesetz­

entwurfes und ersucht darum, die Änderungs- und Ergänzungsvorschläge 

bei. der Endredaktion zu b'.:rücJesichtigen. 

Der Präsident: 

25 Exemplare der Stellungnahme ergehen an das Präsidium des 
Nationalrates! 

! • ~ 

49/SN-38/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




